
Bekanntmachung

des SatzungsbescUusses für den Änderungsbebauungsplan Am Polizeikreisel, im bescUeumgten
Verfahren

Die Stadt Höchstadt a.d.Aisch hat imt Beschluss vom 31.03.2014 die An^Ldes, B?au.ung?p^
StT-Ge^äraße^eine"^^^^^^^^
^Ss^Teru^^gsTe"s^us7~wird^ernüt^ ^
Sli^bekamit gemS. "Mit'dieser Bekanntmachung tritt d^- BebaumgsPl^m^ft,, Jedema1^
^ZUSuuS^n' nritto~Begr^ ^und die^&gebrüs^te ^"^^ u^
B^rcSbeteiligungTeT"der~Stadt Höchstadt a.d.Aisch, Rathaus, Zimmer E 01, während der
Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für ̂die Geltendn^chung ̂ V^etzung^jo^^er^^
Foumivo7schriften"und'von"Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen, des § 215 Abs. l
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

l. eine nach § 214 Abs. l Satz l Nr. l bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens-und Formvorschriften, __ ^ _^_ .,,. __"_ ^" w"""i."<

2. e^el ^er"B^Ücfcichtigung"des~§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplan^
3. egf.^owelt'zutreffend- die Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 a BauGB und
4. ^ch § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahre seit Bekanntmachung^ des Bebaumigsplan^scImftUch
^nüberSGemIndTgetod gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz l und 2 sowie Abs. 4 BauGB Unge^ese^
D:n:r;rlÖ^ Entschädi^sanspmche

eile^eim"n^htTnnerhalb von drei Jahren nach Ablauf des^ Kalenders, in dem

di^VleS^smch7eile~^ngetretenSmd, die Fälligkeit des Anspmches herbeigeführt wird.

wird auf § 47 Abs. 2 a Verwaltungsgerichtsordnung hingewiesen. Danach ist ^m
5l<^Zn1;oUuan^g/der emen Bebauungsplan'zum^Geg^ns^d^ha^^^^^^^ ^w:t£
^tmTsSUE^Sdungen;geHend'macht: ^e v^j^;berclts ;n;J^enod^JS1^
^SrderBebaumgspl^eirtwurfs oder der Beteiligung der b^offenenj^^^^^^
^nSerVerf^nP^mi'beschleumgten Verfahren hätten vorgebracht werden können, aber

nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht wurden.

s adt, 03.04. 20
Stadt Höchstadt a.d-Aisch

Brehm, ürgermeister

Ortsüblich bekannt gemacht am 11.

Abgenommen am: 73 OF. t.^/It/\

Unterwhrift, Dienstbezeichnung

^.y . ^^l





 
 

 

 

                      Stadt  Höchstadt  a. d.  Aisch 
                    Änderungs-Bebauungsplan                          
    “ Am Polizeikreisel 2 “ 
                  2.  Änderung Bebauungsplan “ St.-Georg-Str. / Kleine Linde “ 
 
                    BESCHLEUNIGTES VERFAHREN gemäss § 13a BauGB 
                       
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

            B E G R Ü N D U N G 
           
                                      
               
                                       Stand 19.03.2014    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

        
        
 Entwurfsbearbeitung:       
                                                                                                      

 Planungsbüro Gerald Reinhardt   
           Dipl.-Ing. (FH)     

 
 St.-Georg-Str. 11A     
 91315 Höchstadt a.d. Aisch     
 Tel.: 09193 / 63920      

        
 
 
 



 
 

 
Begründung zum Bebauungsplan “Am Polizeikreisel 2 “ Stand 19.03.2014            Seite 2 
 
 
 

1.0 Bestehendes Planungsrecht 
 
 

Für das Planungsgebiet gilt der rechtskräftige  Bebauungsplan “ St.-Georg-
Str. / Kleine Linde “ aus dem Jahr 1962, Fortführung 1963. 
Das Gebiet ist in diesem Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet – WA 
ausgewiesen. 
 
Der  Flächennutzungsplan weist eine Mischgebietsnutzung aus. 

 
 
 
2.0  Anlass der Änderung des Bebauungsplanes 
 

Die für die Flurstücks-Nr. 469 u. 469/1 im geltenden Bebauungsplan 
vorgesehene Bauweise , ( zulässig E+1 ) Erdgeschoss und 1. 
Obergeschoss mit max. 25 ° Dachneigung, sowie die ursprünglich 
vorgesehenen Baugrenzen für Nebengebäude lassen keine sinnvolle, 
zeitgemässe und wirtschaftliche Bebauung zu. 
 
Mit genehmigten Bauantrag aus dem Jahre 1993 , Errichtung eines 8-
Familienwohngebäudes auf Flurstück-Nr. 469/1 , musste bereits von den 
ursprünglich vorgesehenen Festsetzungen des geltenden 
Bebauungsplanes deutlich abgewichen werden. 
 
 
Beide Grundstücke befinden sich im Besitz der in Höchstadt a.d. Aisch 
ansässigen Gebrüder Kellermann . 
Die Grundstückseigentümer beabsichtigen, die auf dem Flurstück-Nr. 469 
derzeit vorhandenen Baukörper , ein ehemaliges Sägewerk ( derzeit mit 
gewerblicher Nutzung ) und zwei Nebengebäude abzubrechen und ein 
zeitgemässes Wohn- und Geschäftsgebäude zu errichten. 
 
 
Aufgrund der Stadtnähe, der Bebauung im Umfeld und der 
verkehrstechnischen Lage , sollte nicht nur eine Nutzung im Rahmen eines 
allgemeinen Wohngebietes auf Flurstück-Nr. 469 möglich sein, sondern  
auch die Nutzung als Büro- oder Geschäftsgebäude, also auch eine 
Weiterführung einer gewerblichen Nutzung , jedoch in angemessener 
Grösse, in Aussicht gestellt werden können. 
 
 
Im Hinblick auf einen schonenden Umgang mit der Natur, soll es die 
Zielsetzung sein , eine verdichtete Bauweise zu ermöglichen, um ein 
attraktives Flächenangebot innerhalb bebauter Gebiete anbieten zu 
können. 
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3.0   Umfang der Änderung des Bebauungsplanes  
 

Das Planungsgebiet, Flurstück- Nr. 469/1 wird weiterhin als WA –
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO ausgewiesen.  
Die zulässige Höchstgrenze der Vollgeschosse wird auf II+D (D als 
Vollgeschoss ) erhöht, die zulässige Dachneigung kann 0° bis 45° betragen. 
Das Baufenster mit neuen Baugrenzen wird der vorhandenen Bebauung 
angepasst .   
Das Planungsgebiet, Flurstück- Nr. 469 wird als MI – Mischgebiet nach § 6 
BauNVO ausgewiesen.  
Die zulässige Höchstgrenze der Vollgeschosse wird auf II+D (D als 
Vollgeschoss ) erhöht, die zulässige Dachneigung kann 0° bis 30° betragen. 
Es wird ein ausgedehntes Baufenster mit neuen Baugrenzen festgelegt, die 
nach § 17 BauNVO in Mischgebieten zulässige Geschossflächenzahl GFZ 
von 1,2 wird jedoch auf eine zul. Geschossfläche von 1600 m² 
eingeschränkt.  
Die  zulässige Grundflächenzahl GRZ  wird mit  0,6 festgelegt .  

 
4.0    Änderung im beschleunigten Verfahren 
 

Die ursprünglich vorgesehene Art der baulichen Nutzung als allgemeines 
Wohngebiet wird auf Flurstück- Nr. 469/1 und mit der Ausweisung als 
Mischgebiet auf Flurstück- Nr. 469 fortgeführt. Mischgebiete dienen dem 
Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören. 
Im Geltungsbereich des vorhandenen Bebauungsplanes “ St.-Georg-Str. / 
Kleine Linde “ aus dem Jahre 1962 sind im Umfeld des Planungsgebietes 
bereits Bauweisen mit E+2 , also 3-geschossige Baukörper , vorgesehen 
und auch umgesetzt worden. Das Mass der baulichen Nutzung wird einer 
sinnvollen, zeitgemässen Bebauung angepasst, wird jedoch ebenfalls auf 3 
Geschosse und mit einer zulässigen Geschossfläche eingeschränkt, um 
das grundsätzlich angedachte Mass der baulichen Nutzung fortzuführen. 
Die Grundzüge der Planung werden somit weitergeführt und nicht berührt. 
Der  Bebauungsplan  dient auch  der Nachverdichtung  in  der Innenent-
wicklung.   

 
Da weiterhin kein Vorhaben geplant ist, dass einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltprüfung unterliegt, wird das beschleunigte Verfahren gemäss 
§13a BauGB angewandt. 
Entsprechend § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des 
Klimaschutzes sowohl durch Massnahmen , die dem Klimawandel 
entgegenwirken , als auch durch solche , die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen , Rechnung getragen werden. 

 
Es wird daher von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 
1 BauGB und der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
abgesehen, ebenso von der Durchführung einer Umweltprüfung sowie der 
Erstellung eines Umweltberichtes.  

 



Stadt Höchstadt a.d.Aisch

Änderungs -Bebauungsplan " Am Polizeikreisel 2"
2. Änderung Bebauungsplan " St-Georg-Str. / Kleine Linde

l. Zusammenfassende Erklärung

Für das Planungsgebiet galt der rechtskräftige Bebauungsplan " St. -Georg-Str. / Kleine
Linde " aus dem Jahr 1962 , Fortführung 1963 . Der überplante Bereich , Flurstück-Nr.
469/1 und 469, ist in diesem Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet - WA ausge-
wiesen.

Der Flächennutzungsplan weist eine Mischgebietsnutzung aus.
Die im Bebauungsplan "St. -Georg-Str. / Kleine Linde " vorgesehene Bauweise und die
vorgesehenen Baugrenzen für Wohn- und Nebengebäude liesen keine smnvolle , zeitge-
mässe und wülschaftliche Bebauung zu .
Desweiteren sollte aufgrund der Stadftiähe , der Bebauung im Umfeld und der verkehrs-
technische Lage , eine Mischnutzung wie im Flächennutzungsplan vorgesehen ermöglicht
werden.

Daher wurde eine Änderung des Bebauungsplanes "St. -Georg-Str. / Kleine Linde " für
das Planungsgebiet erforderlich.

Der Stadtrat hat daraufliin in seiner Sitzung am 16. 12.2013 die Aufstellung eines Ande-
rungs - Bebauungsplanes "Am Polizeikreisel 2" beschlossen.

2. Verfabrensablauf

16. 12.2013 Aufstellungsbeschluss ÄnderungsBebauungsplan "Am Polizeikreisel 2"
Fassung vom 02. 12.2013

16. 12.2013 Billigung des Vorentwurfes , Fassung vom 02. 12.2013

27.01 - 28.02.2014 Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

31.03.2014 Abwägung der Belange aus der Bürgerbeteiligung bzw. der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange;
Das Ergebnis ist in die Planung eingearbeitet worden.
Billigung des überarbeiteten Entwurfes des Bebauungsplans
Fassung vom 19. 03.2014
Satzungsbeschluss

11.04.2014 Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Höchstadt a-d.Aisch, da-
mit Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Änderungs -
Bebauungsplans "Am Polizeikreisel 2"
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3. Berücksichtigung der Umweltbelange

Der Änderungs-Bebauungsplan dient auch der Nachverdichtung in der Innenentwicklung,
zusätzliche Flächenversiegelungen werden somit vermieden.
Es ist kein Vorhaben geplant , dass einer Pflicht zur Durchfühmng einer Umweltprüfüng
unterliegt.
Die Auswirkungen auf die Bewohner des Umfeldes sind zumutbar.

4. Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung;
Ergebnis der Abwägung

Aus der Bürgerbeteiligung und der Auslegung sind keinerlei Stellungnahmen von Bürgern
eingegangen. Seitens der beteiligten Träger öffentlicher Belange bzw. der beteiligten Be-
hörden wurden keine grundsätzlichen Einwendungen vorgebracht. Die Einwendungen und
Empfehlungen hinsichtlich Vollgeschossausweisung , Grundflächenzahl GRZ , Erforder-
nissen des Klimawandels und Immissionsschutz , Landratsamt Erlangen-Höchstadt, für
diesen Bereich wurden soweit als möglich, in den Bebauungsplan aufgenommen. Alle
weiteren Hinweise und Empfehlungen waren von untergeordneter Bedeutung und konnten
in die Planung integriert werden.

Durch die Planung wird die ursprünglich vorgesehene Art der baulichen Nutzung als all-
gemeines Wohngebiet mit der Ausweisung des Planimgsgebietes Flurstück-Nr. 469/1, als
allgememes Wohngebiet fortgeführt. Weiterhin wird das Planungsgebiet Flurstück-Nr.
469 als Mischgebiet , entsprechend dem Flächennnutzungsplan , ausgewiesen mit der
Möglichkeit zur Unterbringung von Gewerbebetrieben .

H" 04.2014
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